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AMTLICHE MITTEILUNGEN

Einladung zur 11. Sitzung des 

Jugendhilfeausschusses am 31. Januar 2022

„Julius Weisbach“, Schachtweg 2, 09599 Freiberg, 

Veranstaltungssaal

Beginn: 17:00 Uhr

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Gewährung von Fördermitteln für das Projekt Schulsozialarbeit 

an der Grundschule „Kunzemannschule“ Döbeln nach § 13a SGB 

VIII in Verbindung mit der Förderrichtlinie Schulsozialarbeit im 

Haushaltsjahr 2022  JHA 048/2022

3. Gewährung von Fördermitteln für das Angebot der Jugendgerichts-

hilfe nach § 52 SGB VIII in der Region Mittweida im Haushaltsjahr 

2022 JHA 049/2022

4. Informationen/Sonstiges

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

gez. Matthias Damm

Landrat

Einladung zur 13. Sitzung des Verwaltungs- und 

Finanzausschusses am 7. Februar 2022

Ort: SAXONIA Standortentwicklungs- und 

Verwaltungsgesellschaft mbH, 

großer Tagungssaal im Tagungszentrum, 

Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg

Beginn: 17:00 Uhr

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Zweckgebundene Einzahlung in die Kapitalrücklage der Landkreis 

Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK) zur Finanzierung des 3. Bau-

abschnitts am Standort Mittweida VFA 028/2022

3. Zuwendung für die Ausrichtung des „Tag der Sachsen“ im Jahr 2022

VFA 029/2022

4. Informationen/Sonstiges

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

gez. Matthias Damm

Landrat

Einladung zur 13. Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt und Technik am 2. Februar 2022

Ort:

  „Julius Weisbach", Schachtweg 2, 09599 Freiberg, 

  Veranstaltungssaal

Beginn: 17:00 Uhr

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Bewilligung außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen für das 

Haushaltsjahr 2022 im Rahmen der Mitbenutzung der PPK-Sammel-

struktur innerhalb der BgA „DSD Mittelsachsen"  AUT 051/2022

3. Aktualisierung des Maßnahmeplans von Baumaßnahmen an Kreis-

straßen über die pauschale Zuweisung nach § 20a SächsFAG in 2021 

                                                                                AUT 050/2022

4. Maßnahmeplan von Baumaßnahmen an Kreisstraßen über die pauschale 

Zuweisung nach § 20a SächsFAG für 2022  AUT 053/2022

im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 für die Maßnahme K 8257 

Langenleuba-Oberhain 3. BA AUT 054/2022

6. Informationen/Sonstiges  

Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.

gez. Matthias Damm

Landrat

KURZ NOTIERT

Vereinsförderung
Auch im Jahr 2022 lobt der Förder-

verein für Heimat und Kultur in der 

die kleine Vereinsförderung „Förde-

rung der Akteure“ in der Region aus.

Mit Beträgen zwischen 100 und 500 

Euro, in Ausnahmefällen können 

auch höhere Zuschüsse gewährt 

werden, soll das Zusammenleben 

der Menschen in der Region posi-

tiv bestärkt werden. Die Frist zur 

Einreichung endet am 28. Februar 
2022. Informationen gibt es unter 

.

Umgezogen
Das Referat Allgemeiner Sozialer 

Dienst ist innerhalb von Freiberg 

umgezogen. Die neue Besucher-

anschrift lautet: Am Rotvorwerk 

3, 09599 Freiberg, Stadtteil Zug. 

Persönliche Vorsprachen im Refe-

rat sind nach vorheriger Termin-

vereinbarung sowie unter Berück-

sichtigung der 3G-Regel möglich. 

Das Tragen einer FFP2-Maske ist 

Weitere Standorte des Referates be-

Freie Stelle
In der Mittelsächsischen Kultur 

gGmbH ist für die Volkshochschu-

le in Mittweida die Position eines 

Verwaltungsmitarbeiters (m/w/d) 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zu besetzen. Bewerbungen sind 

bis zum 18. Februar einzureichen. 

Nähere Informationen sind auf der 

Internetseite unter www.kultur-

mittelsachsen.de/unternehmen-

karriere/ abrufbar.

Maskenpflicht im Amt
Für Besucher des Landratsamtes ab 

dem vollendeten 16. Lebensjahr 

gilt die Pflicht zum Tragen einer 

FFP2-Maske. 6- bis 16-Jährige be-

nötigen einen Mund-Nasen-Schutz. 

Außerdem ist ein Zutritt nur unter 

Beachtung der 3G-Regel möglich.

Aufgrund der aktuell geltenden Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung ist das Tragen einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Atemschutzmaske während der Sitzungen erforderlich. 
Zusätzlich gilt die Vorlagepflicht eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (3G-Regel).

Informationen zum Stand der Breitbandausbauprojekte in den Clustern B bis F

Die sogenannten Cluster B bis 

F umfassen die Kommunen 

Altmittweida, Bobritzsch-Hil-

bersdorf, Döbeln, Erlau, Flöha, 

Frankenberg, Großschirma, Kö-

nigsfeld, Kriebstein, Leisnig, 

Lichtenau, Mittweida, Mulda, 

Oberschöna, Reinsberg, Rossau, 

Roßwein, Waldheim, Weißen-

born, Zschaitz-Ottewig, sowie 

Teilgebiete von Rochlitz und 

Seelitz. 

Der Landkreis Mittelsach-

sen und die eins energie 

in sachsen GmbH und Co. 

KG haben Mitte Dezember 

2021 begonnen, die Grund-

stückseigentümer beziehungs-

weise Anschlussinhaber für die 

im Förderverfahren vorgesehe-

nen Grundstücke anzuschrei-

ben, damit diese die für den 

Ausbau notwendige Eigentü-

mergestattung erteilen. 

Rund 90 000 Schreiben 
Es werden bis Ende März 2022 

in mehreren Briefaktionen fort-

laufend weitere Grundstückei-

gentümer angeschrieben. Das 

beinhaltet auch die Korrek-

turen der bisher versendeten 

Briefe wegen unvollständiger 

Daten, wie zum Beispiel auf-

grund veralteter Eigentümer-

adressen aus dem Grundbuch. 

„Dieses Prozedere wird solange 

weitergeführt, bis alle Eigen-

tümer korrekt erreicht wurden 

und damit die Informationen 

und die Möglichkeit erhalten, 

am geförderten Breitbandaus-

bau teilzunehmen“, so Mittel-

sachsens Breitbandkoordinator 

Mattias Borm. 

In der ersten Tranche wurden 

rund 28 000 Grundstückseigen-

tümer angeschrieben. Etwa 

60 000 weitere werden folgen. 

„Diese Mammutaufgabe stellt 

uns vor große Herausforderun-

gen“, meint Mattias Borm.

Er bittet deshalb um Geduld: 

„Derzeit können nicht alle in 

diesem Zusammenhang ge-

stellten Anfragen kurzfristig 

beantwortet werden.“ Sehr 

herangetragen, warum jetzt 

manche Anschlusseigentümer 

schon Post erhielten und ande-

re — gegebenenfalls sogar di-

rekte Nachbarn — nicht. „Das 

ergibt sich aus dem gestaffel-

ten Verfahren und den notwen-

digen Fehlerbereinigungen. Wir 

-

stimmungsprozess mit der eins 

energie", so Borm.

Die vormals genannten End-

termine für die Erteilung der 

Gestattung entfallen. „Die Ge-

stattungen können fortlaufend, 

vorläufig jetzt bis Ende März 

2022 weiterhin beantragt be-

ziehungsweise erteilt werden.“ 

Insgesamt solle die Gesamtak-

tion Eigentümergestattungen 

für die Cluster B bis F bis Ende 

April weitestgehend abge-

schlossen werden. 

Bisher wurden überwiegend die 

im Förderverfahren komplett 

förderfähigen Anschlussinhaber 

und nur nachrangig die teilge-

förderten informiert. Sobald 

die noch ausstehenden 

f ina len Förderbe-

scheide des Bundes-

ministeriums für 

Digitalisierung und 

Verkehr  vorliegen, in 

denen die Verläufe 

der Kabeltrassen 

festgeschrieben 

sind, werden 

dann auch 

alle ver-

bliebe-

n e n 

teilgeför-

derten An-

schlussinha-

ber informiert. Diese können 

für einen Eigenbeteiligungs-

betrag von knapp 800 Euro 

am Ausbauverfahren teilneh-

men.

Ein gleichwertiges Verfahren im 

Cluster A mit dem dortigen Kon-

zessionär Deutsche Glasfaser 

Wholesale Gmbh beginnt vor-

aussichtlich im zweiten Quartal 

dieses Jahres. Dieses betrifft 

die Kommunen Burgstädt, 

Claußnitz, Hartmannsdorf, 

Königshain-Wiederau, Lunze-

nau, Mühlau und Taura.

Diese Kommunen umfassen die Cluster B bis F.
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